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7) Schnittwinkel, lichte Höhe und Bauhöhe der Kreuzungsbauwerke unter
Berücksichtigung der Kreuzungen der Reichsstraßen
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Grenzwerte für die steht ton 4m m
r Bogenlänge b TangenteWinkel TmgmtenMnge

8oo 39,36 m 2° m * 19,76 n
looo 30,62 m 2° 34 * 25,30 m
2000 lo7,6o m 2° 3 * 53,90 $
Brno m,9o m *f > f * 85,95 m
4000 242,02 m 2° 28 * 121,20 m
Sooo Eicht mm 4oo m überall vorhanden .

Die den Steht längen entsprechenden Fahrgeschwindigkeiten unter Dm
DL üchtung der Brmmege und der verschiedenen Neigungen sind nach Am j

läge 13 zu berechnen * j
7) SgJmUMinkj^ M,chM t-MMjmL .3mMhßjjäMLlmdMmgĵ j

Infolge der großen Desamtbreite der Autostraße oon 24 . oo m werden bei \
ihrer Heber** oder Unterfahrung im Vergleich zu anderen Linienführung*i
ganz besonders breite Bauwerke notwendig . Um so -wichtiger ist es dm I
her , die Achsen der Ereuxungsbouieerke so zu legen , daß die Autobahn \
möglichst rechtwinklig gekreuzt wird. Hierdurch vermeidet man unge**
wöhnltch lange Ffeiler und Widerlager und erhält die kleinste ßtütz ** J
weitc , I
Die lichte Bähe der U eh Erfahrungen von Eisenbahnen, Straßen und Segeti
ist stets mit mindestens 4,So m , die lichte hohe von Unterführungen I
oon Eisenbahnen ist stets mi t mindestens 6,0 (Ausnahmen sind nur in |
besonderen Fällen bei der Hauptverwaltung der
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Deutschen Hetohsbahngesellsohaft zu beantragen ; und dt ® lichte Höhe

für Unterführungen non f egen ist ebenfalls tm allgemeinen mit 4, So at

zu bemessen .
Bei Autobahnbrücken und Unterführungen ist eine Bauhöhe anzustreben ,
die es ermöglicht , dm Trogmerk unter die Fahrbahn zu legen .

Für Mnzelhetten der &tt * urfsauf Stellung ist u . a . die Niederschrift
über die Besprechung wichtiger Brueüsnangelegeitoetten der ueichmuto **

bahnen mm 23 . U .M . 3 . in 'Mmßm, Berlin zu beachten .
Für die Kreuzungen bös n& tohsmtroßen md den Ausbau der anschl ießez

den btrecken sind die anliegenden “ Vorläufigen Richtlinien für ddn

AUSbQi oon tteichss fraßen " des Herrn Generali nspek tors für das deutsche

Straßenwesen mm 23,5,34 - I 5420/34 mschr . ß? maßgebend .
Die Maße brauchen nicht unter allen umständen etngehalten zu werden

, sie können vielmehr in besonders gelagerten Fällen auch unter sehr tu

tm werden,
Feldwege, Btrtaehaftsuege und Grtsverkehrsoege können nicht ohne

weiteres Stra m zweiter Ordnung werdm .
Seitenwege , parallel zur Autobahn, sind von der Böschungs~ bem ,

äußeren &rabenkante mindestem o,5o m wett abzulegen , sodaä auf dm
Bwtschmsf reifen eine ütnfrtßdtgmg , (Hecke,Zaun um ) hergestellt
werdm kann . Für dm Seitemmg kam der 4 a brette Schutzstreifen
mit benutzt werdm .

Straßen , die Jetzt nur 4 n breit sind , fallen nicht unter die Be«

stimmgen des Generalimpektors . Es muß Jetzt vielmehr schon eine

gewisse Breite vorhanden min , wenn sie später Straßen zweiter Grd«

nung werden sollen .
Die Frage der Kostemertetlung bedarf in Jedem einzelnem Falle

der Klärung . Me Ablösungeverhanälungen über die Hnterholtungspflieht
müssen rechtzeitig stattfinden . Sie müssen die Frage klären , wer das
Bauwerk , die m p̂m , die Führbahn md die
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Geländer unterhält . Die üBK hat sich frühzeitig mit den Landesbauräten
ins Benehmen zu setzen . Das Bauwerksverzeiohnis ist möglichst vor der
Landespolizeilichen Begutachtung des Landesbaurat zur Kenntnis zu ge=
ben, um spätere Bchwierigkeiten bei der Landespölizeitlichen Begutach=

tung zu vermeiden . Ebenso ist mit dem Landeskultur amt und Wasserbaû
amt die Verbindung so frühzeitig wie möglich aufzunehmen.

Die Beichsautob ahnen haben die Kosten im allgemeinen insoweit zu
übernehmen , als die Anlagen dem jetzigen und dem in naher Zukunft sich

ergebenden iegeverkehr entsprechen .
Siweit derartige Fragen bei den Verhandlungen zu verschiedenen

Auffassungen fühlen sollten , ist schon beim Antrag auf Zulassung zur

landespolizeilichen Begutachtung darüber zu berichten . Andernfalls ist
die Frage im landespolizeilichen Begutachtungsverfahren zu erörtern ,
so daß bei der Feststellung der Fläne der Herr Generalinspektor für
das Deutsche Btraßenwesen seine Entscheidung fällen kann .

( Verfg . der Dir . der ttAB vom 13 . 7 . 1934 - tiAB V Le 24
und Biederschrift der Besprechung in München am 26 . u . 27 . 7 . 34)
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Hei chsau tobahmn
oberste Bauleitung Kassel - Kassel , den 17 , Kai 1935,

1 Kt 3 MbH ,

An die
MM* jte&j8ßX,t rA$+.. VIÄJi .K.MJL. £
KtJL,. KUZ y_ MIlm.
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Abetriff t /iischlußate Um , Fahrbahwserbret terungen in
Krümmungen .

Die in Verfügung HAß T Iwkt 1 vom 26 . November 1934 , mit geteilt
durch OBK - Vfg - INt 6 Jwk/k . & on 29 . 11 . 1934 , auf Blatt 3 angegebenen
Verbreiterungsmäße sind folgt su berichtigen :

Bei 25 m Halbmesser * 3,oo m Verbret terung
tf 3o m 0 0 2,5o m tf

t* ■ 4o bis 65 m 0 •SSt 3,oo m w
0 66 0 So m 0 « 1 , SO nl

0

0 81 0 loo m
0 1,00 m 0

0 lol ‘ 2oo n w JOS o,5o in 0

Vorstehende Maße gelten .für Fahrbahnen , die in beiden Richtungen bejah*
ren werden, für Verkehr in nur einer niehtmg genügt eine Verbreiterung
um die Hälfte der angegebenen Karte .

Nachträgliche A erd erungen der bereits nach den alten Saßen ausge*

führten Anlagen sind nicht notwendig, ln neuen oder umuarbelt enden ßnt**

würfen sind jedoch die berichtigten Maße zu berücksichtigen .
Soweit die ■angemgene Verfügung nicht vorhanden ist , kann sie bei .

Kt 3 angefordert werden .
gm . Nippe

Beglaubigt :
Siegel :

Re ichsautobe fmen ges . Schröder
Oberste Sauleitung Kassel .
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